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Amtlicher Teil
B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 2532/18  
der Sitzung des Kulturausschusses vom 28.02.2019

Neubenennung von drei Straßen  
im Wohngebiet Ringelberg (KRV 619)

Genaue Fassung:

01  Nach Maßgabe des in der Anlage 1 befindlichen  
Lageplans wird die Neuvergabe der Straßennamen

Max Bill
Gertrud Grunow
Robert Michel

beschlossen.

02  Die Straßennamen treten 14 Tage nach der Veröffent-
lichung im Amtsblatt in Kraft.

***
Hinweise:

Der Straßenschlüssel für die Robert-Michel-Straße  
lautet 15062
Der Straßenschlüssel für die Gertrud-Grunow-Straße 
lautet 15063
Der Straßenschlüssel für die  Max-Bill-Straße lautet 
15064 

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 2430/18
der Sitzung des Stadtrates vom 21.03.2019

Bebauungsplan JOV416 „Bereich östlich 
der Greifswalder Straße“ – Einleitung  
des Änderungsverfahren, Billigung des 
Vorentwurfes und frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit

Genaue Fassung:

01  Der rechtswirksame Bebauungsplan JOV416 „Bereich 
östlich der Greifswalder Straße“ soll geändert wer-
den.

Mit der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungs-
planes werden folgende Planungsziele angestrebt:
- Flächensparende Nachnutzung einer innenstadt-

nah gelegenen Brachfläche zum Wohnungsbau 
- Sicherung des Gewerbestandortes am Heckerstieg
- Entwicklung eines neuen, energieeffizienten ur-

banen Stadtteils und attraktiven Wohngebietes 
mit ca. 450 bis 500 WE

- Sicherstellung der architektonisch-gestalterischen 
Qualität der Gebäude durch planungsrechtliche 
Umsetzung eines in einem Wettbewerbsverfahren 

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 2297/18
der Sitzung des Stadtrates vom 21.03.2019

Billigung der Rahmenplanung für den 
Ortsteil Schmira (SCH014)

Genaue Fassung:

Die städtebauliche Rahmenplanung für den Ortsteil 
Schmira (SCH014) in der Fassung vom 09.01.2019 (Anla-
gen 2 und 3) wird als Arbeitsgrundlage für die Verwal-
tung mit folgenden Änderungen gebilligt:

• Es ist anzustreben, dass sämtliches Oberflächen-
wasser vor Ort versickern kann, um den in einer  
Kessellage liegenden Ortskern bei Starkregenereig-
nissen zu schützen.

* * *

Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Die Anlagen können im Bauinformationsbüro der Stadt-
verwaltung Erfurt, Warsbergstraße 1, 1. Obergeschoss, 
innerhalb der Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)
eingesehen werden.

Darüber hinaus können im Rahmen des Bürgerservices 
die Unterlagen auch in folgender Ortsteilverwaltung 
eingesehen werden:

Schmira, Seestraße 18: montags von 15:00 bis 17:00 Uhr

i.V. Hofmann-Domke
A. Bausewein
Oberbürgermeister  

zu entwickelnden Bebauungskonzeptes für die 
Wohnbebauung

- Qualitätvolle Gestaltung und Begrünung der pri-
vaten und öffentlichen Freiflächen

- Definition der inneren Verkehrserschließung des 
Quartiers und Anbindung an das vorhandene Stra-
ßennetz, Unterbringung des ruhenden Verkehrs in 
Tiefgaragen/Garagengeschossen

- Sicherung und Entwicklung einer Gemeinbedarfs-
fläche für den Bau einer Schule mit bis zu 830 Schü-
lern

- Entwicklung eines zentralen Versorgungsberei-
ches im Kreuzungsbereich Greifswalder Straße/
Leipziger Straße

- Festsetzung und Umsetzung notwendiger Um-
weltschutzmaßnahmen, insbesondere zu Lärm, 
Altlasten etc.

Mit dem geänderten Bebauungsplan sollen die Er-
haltungs- und Sanierungsziele der Sanierungssat-
zung KRV421 „Äußere Oststadt“ gebietsbezogen 
konkretisiert werden.

02 Der Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes JOV416 „Bereich östlich der Greifswalder Straße“ 
in seiner Fassung vom 21.01.2019 (Anlage 2) und die 
Begründung (Anlage 3) werden gebilligt.

03  Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird durch öffentliche 
Auslegung des Vorentwurfes des Bebauungsplanes 
und dessen Begründung durchgeführt.
Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB werden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereiche durch die Planung berührt wer-
den, beteiligt.

04 Der Flächennutzungsplan soll im Parallelverfahren 
nach § 8 Abs. 3 BauGB geändert werden.

05 Bei der 1. Änderung des Bebauungsplanes JOV416 
„Bereich östlich der Greifswalder Straße“ sind miet-
preis- und belegungsgebundene Wohnungen in 
Höhe von bis zu 20 % gemäß dem Erfurter Bauland-
modell vorzusehen. 

06 Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung zur Durch-
führung eines Grundstückstausches mit dem betrof-
fenen Grundstückseigentümer (Erschließungsträ-
ger) zur Bildung eines Grundstückes von ca. 16.000 
qm für den Schulneubau.

07 Der Stadtrat beschließt die Grundzüge der Auslo-
bung für den Realisierungswettbewerb „Wohnvier-
tel Greifswalder Straße“ (Anlage 7).

08  Für den Neubau der Schule ist ein hochbaulicher 
Realisierungswettbewerb eingebettet in ein VgV-
Verfahren vorzusehen.

09 Für den geplanten zentralen Versorgungsbereich 
soll ein hochbaulicher Realisierungswettbewerb 
durchgeführt werden.

* * *
Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. Der Vor-
entwurf der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungs-
planes JOV416 und dessen Begründung, sowie die den 
Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften wie 
DIN-Normen o.ä.liegen 

(Fortsetzung auf Seite 4)
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